


Ausnahmebewilligungen nicht ausschließlich als dauerhafte Berechtigungen ausgestellt werden,
sondern vielfach auch anlassbezogen – etwa im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Bauvorhaben
oder zeitlich begrenzten Sondernutzungen. Diese Genehmigungen sind in unterschiedlichen
Aktenbeständen dokumentiert, was eine vollständige Erhebung zusätzlich erschwert.

 

Das Informationsfreiheitsgesetz begründet keinen Anspruch auf Erstellung von Informationen, die in der
begehrten Form nicht vorhanden sind. Vielmehr beschränkt sich der Auskunftsanspruch auf bereits
existierende und verfügbare Aufzeichnungen. Die Verpflichtung zur Informationserteilung findet ihre
Grenze dort, wo die Beschaffung der Information einen unverhältnismäßigen
Verwaltungsaufwand nach sich ziehen würde.

Im vorliegenden Fall würde die Zusammenstellung der von Ihnen erbetenen Daten eine umfassende
Durchsicht sämtlicher Verwaltungsakten erfordern – ein Unterfangen, das angesichts der Vielzahl der zu
prüfenden Vorgänge und der dezentralen Dokumentation einen erheblichen personellen und zeitlichen
Aufwand bedeuten würde. Dieser Aufwand steht in keinem angemessenen Verhältnis zu den
verfügbaren Ressourcen unserer Behörde und würde die ordnungsgemäße Erfüllung unserer laufenden
Aufgaben, insbesondere die zeitnahe Bearbeitung aktueller Bürger*innenanliegen, erheblich
beeinträchtigen.

Wir bitten Sie daher um Verständnis dafür, dass wir Ihrer Anfrage in den Punkten 1 bis 3 nicht
entsprechen können. Diese Entscheidung erfolgt nicht aus mangelnder Transparenzbereitschaft,
sondern aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen des IFG sowie aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit und der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

 

Punkt 4.)

Hinsichtlich der rechtlichen Ausgestaltung von Ausnahmegenehmigungen können wir Ihnen folgende
Auskunft erteilen: Ausnahmebewilligungen für die Befahrung von Fußgängerzonen und
Begegnungszonen sind grundsätzlich kennzeichenbezogen auszustellen, nur in Ausnahmefällen wird
davon abgewichen. Der Bescheid ist vom Fahrzeuglenker mitzuführen und auf Verlangen vorzuweisen,
wodurch eine eindeutige Zuordnung der Berechtigung zum jeweiligen Fahrzeug gewährleistet wird.

 

Punkt 5.)

Wie bereits dargelegt, werden Ausnahmegenehmigungen stets einzelfallbezogen erteilt. Jeder Antrag
wird individuell geprüft, wobei die konkreten Umstände des Einzelfalls – etwa die Notwendigkeit der
Zufahrt, die zeitliche Dauer, besondere örtliche Gegebenheiten – in die Entscheidung einfließen.

Aufgrund des Fehlens einer statistischen Erfassung, wie sie bereits in den Punkten 1 bis 3 dargelegt
wurde, ist es uns nicht möglich, aggregierte Aussagen über die Anzahl, die Verteilung oder die
Charakteristika der erteilten Genehmigungen zu treffen. Die Informationen existieren zwar in den
Einzelakten, sind jedoch nicht in einer Weise aufbereitet, die eine zusammenfassende Auswertung ohne
unverhältnismäßigen Aufwand ermöglichen würde.
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